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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Präferenzzollgesetz 
geändert vii rd; 
S tel 1 u n 9 n_a_h_m_e ________ _ 

Datum 
3.4.81 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stellt ~u dem vorliegenden Gesetzes

entwurf folgendes fest: 

Die gegenüber dem geltenden Präferenzzollgesetl wesentlichen Änderungen ergeben 
sich aus der Notwendigkeit, dieses Gesetz und insbesondere seine Anlagen an die 
Nomenklatur des neuen Zolltarifgesetzes anzupassen, das mit 1.1.1988 in Kraft 
treten soll. Über diese Anpassung wurde bereits in einem ausführlichen Vor
begutachtungsverfahren Einigung erzielt. Der Österre;chische Arbeiterkammertag 

erhebt daher geg~n diese Änderungen keinen Einwand. 

Auch die im gegenständlichen Entwurf vorgesehene Erweiterung der Verordnungs
ermächtigung, daß in Zukunft auch Namens - oder Statusänderungen von ländern, 

die bereits dem Kreis der begünstigten Länder (Anlage C) angehören, auf dem 
Verordnungswege vorgenommen werden können, wurde vom Österrei eh ischen AI'beHer

kammertag bereits positiv begutachtet. 
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Gegen die in diesem Entwurf erstmals vorgesehenen Änderungen, die eine 

Anpassung an verwandte Bestimmungen anderer Gesetze beinhalten sowie gegen 

die Verordnungsermächtigung hinsichtlich der Anlagen D u. E (Ursprungsregeln) 

erhebt der Österreichische Arbeiterkammertag keinen Einwand. 

Absch 1 i eßend möchte der Österre; chi sche Arbei terkammertag dar'auf hi nwei sen, 

daß der vorliegende Gesetzesentwurf nur zum Teil die Umbenennung des "Bundes

ministeriums für Handel t Gewerbe und Industrie" in "Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten" berücksichtigt. Im Sinne einer einheitlichen 

Terminologie mUßten auch die §§ 2 (6), 4 (2) und (3), 6 (1) und 9 entsprechend 

geändert werden. 

Diese Stellungnahme wird dem Hauptausschuß des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 
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I • k Der Kammeramtsdlre tor: 
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